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Nr. 68 

 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

Standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 UVPG 
 
Genehmigungsverfahren nach § 68 Abs. 2 WHG, EDEKA Nord-
bayern Bau- und Objektgesellschaft mbH, Az.: 43-6413 
 
Gewässerausbau eines namenlosen Grabens zur Röslau auf dem 
EDEKA-Logistikzentrum in Marktredwitz  
________________________________________________________ 

I. Aktenvermerk 
 

A. Sachverhalt 
Die Firma EDEKA Nordbayern Bau- und Objektgesellschaft mbH 
(Edekastraße 3, 97228 Rottendorf) hat eine Genehmigung nach § 67 
Abs. 2 S. 1 i. V. m. § 68 WHG für den Gewässerausbau eines namen-
losen Grabens auf dem Grundstück des neu errichteten EDEKA-
Logistikzentrum in Marktredwitz (Fl.-Nr. 100 Gmkg. Thölau, Stadt 
Marktredwitz) beantragt.  
Der Gewässerausbau ist ökologisch orientiert und soll eine schadlose 
Einleitung des gesammelten Schichten- und Niederschlagswasser aus 
den Regenrückhaltebecken in die Röslau sicherstellen sowie die 
Verschlechterung des ökologischen Zustandes des Grabens trotz der 
befestigten Einleitstellen des Regenrückhaltebeckens verhindern.  
Dabei soll der Graben an den Einleitstellen durch minimale ingenieur-
biologische Eingriffe befestigt, an weiteren Stellen eine Befestigung im 
gleichen Zuge rückgebaut und eine naturnahe Gewässerentwicklung 
gefördert sowie die vorhandenen, schmalen Verrohrungen rückgebaut 
oder durch besser eingebundene Durchlässe ersetzt werden. 
 
 

B. Anwendbare Vorschriften 
Gemäß § 5 UVPG wird auf Grundlage der Angaben des Vorhabenträ-
gers sowie eigener Informationen geprüft, ob nach den §§ 6 bis 14 
UVPG für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung besteht oder nicht.  
 
Der naturnahe Ausbau von Bächen, Gräben, Rückhaltebecken und 
Teichen, kleinräumige naturnahe Umgestaltungen, wie die Beseitigung 
von Bach- und Grabenverrohrungen, Verlegung von Straßenseiten-
gräben in der bebauten Ortslage und ihre kleinräumige Verrohrung, 
Umsetzung von Kiesbänken in Gewässern, soweit es sich nicht um 
Ausbaumaßnahmen im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes handelt, 
die von den Nummern 13.1 bis 13.17 erfasste sind, stellt nach Nr. 
13.18.2 Spalte 2 Buchstabe S der Anlage 1 zum UVPG ein Vorhaben 
dar, für das eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach § 
7 i. V. m. § 5 UVPG vorgesehen ist. 
 
Für Neuvorhaben ist gemäß § 7 UVPG die Vorprüfung durchzuführen. 
Gemäß § 7 Absatz 2 UVPG wird die standortbezogene Vorprüfung als 
zweistufige überschlägige Prüfung gemäß der unter 3. genannten 
Prüfungskriterien durchgeführt. Die UVP-Pflicht besteht dann, wenn 
das Neuvorhaben nach Einschätzung der Behörde erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 UVPG 
bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären.  
 
Bei der Vorprüfung wird berücksichtigt, ob erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen durch Merkmale des Vorhabens oder des Stan-
dortes oder durch Vorkehrungen des Vorhabenträgers offensichtlich 
ausgeschlossen werden.  
 
Anhand der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange wurde die Vorprüfung nach § 7 UVPG vom Land-
ratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge durchgeführt. 
 
 

C. Prüfungskriterien und Ergebnis der standortbezogenen Prüfung 
des Einzelfalls 
Die standortbezogene Vorprüfung wird nach § 7 Absatz 2 UVPG als 
überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In der ersten Stufe 
wird geprüft, ob bei dem Neuvorhaben besondere örtliche Gegeben-
heiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkrite-
rien vorliegen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine be-
sonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen, so besteht keine UVP-
Pflicht. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass besondere örtliche 
Gegebenheiten vorliegen, so ist auf der zweiten Stufe zu prüfen, ob 

unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien, das 
Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, 
die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes 
betreffen und nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentschei-
dung zu berücksichtigen wären. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das 
Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde solche Um-
weltauswirkungen haben kann. 
 
1. Merkmale des Standorts/Vorhabens bzgl. Nr. 2.3 der Anlage 3 

UVPG (1. Stufe)  
In der ersten Stufe der überschlägigen standortbezogenen Prüfung im 
Einzelfall wird geprüft, ob besondere örtliche Gegebenheiten gemäß 
den in Anlage 3 Nummer 2.3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien 
vorliegen. Folgende Gebiete, sowie Art und Umfang des ihnen jeweils 
zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien) sind zu berücksichtigen: 
 
1.1 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichti-

gung folgender Gebiete und von Art und Umfang des ihnen 
jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien)  

 
1.1.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des 

Bundesnaturschutzgesetzes  
 

Das Vorhaben befindet sich nicht in einem Natura 2000-
Gebiet. Das nächstgelegene Natura 2000-Gebiet ist das E-
ger- und Röslautal und befindet sich in über 2000 Meter Ent-
fernung. Relevante Auswirkungen sind aufgrund der Entfer-
nung auszuschließen.  

 
1.1.2 Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesnaturschutzgeset-

zes  
 

Das Vorhaben befindet sich nicht in einem Naturschutzge-
biet. In der näheren Umgebung befinden sich ebenfalls keine 
Naturschutzgebiete. 

 
1.1.3 Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 

des Bundesnaturschutzgesetzes  
 

Weder im direkten noch im weiteren Umfeld des Vorhabens 
ist ein Nationalpark ausgewiesen.  

 
1.1.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß 

den §§ 25 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes  
 

Weder im direkten noch im weiteren Umfeld des Vorhabens 
ist ein Biosphärenreservat ausgewiesen. 
Die Ausbaustrecke endet kurz oberhalb des Landschafts-
schutzgebietes „Fichtelgebirge“. Es werden keine nachteili-
gen Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet durch 
die Maßnahme verursacht, da es durch die Renaturierung zu 
einer Verbesserung der derzeitigen Situation kommt. 

 
1.1.5 Naturdenkmäler nach § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes  

 
Weder im direkten noch im weiteren Umfeld des Vorhabens 
ist ein Naturdenkmal vorhanden.  

 
1.1.6 Geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, 

nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes 
 

Weder im direkten noch im weiteren Umfeld des Vorhabens 
ist sind rechtsverbindlich festgesetzte geschützte Land-
schaftsbestandteile vorhanden.  

 
1.1.7 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bundesnatur-

schutzgesetzes 
 
Im Bereich des zu ertüchtigten Bachlaufs befinden sich zwar 
Gehölze und Bäume, allerdings sind diese alle von der 
Baumaßnahme ausgenommen und werden erhalten oder 
werden durch Ersatzpflanzungen ausgeglichen. Die Maß-
nahme hat somit auch keine Auswirkungen auf die vorhan-
denen Gehölze. 

 
1.1.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasserhaushaltsgeset-

zes, Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Absatz 4 des Was-
serhaushaltsgesetzes, Risikogebiete nach § 73 Absatz 1 des 
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Wasserhaushaltsgesetzes sowie Überschwemmungsgebiete 
nach § 76 des Wasserhaushaltsgesetzes  

 
Die Anlage befindet sich nicht in einem Wasserschutzgebiet, 
Heilquellenschutzgebiet oder Risikogebiet. Das Über-
schwemmungsgebiet der Röslau befindet sich in der Nähe, 
wo der namenlose Graben in die Röslau mündet. Die Aus-
baustrecke endet bereits vor der Einmündung. 

 
1.1.9 Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europäischen 

Union festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits über-
schritten sind  

 
Gebiete, in denen Umweltqualitätsnormen überschritten 
sind, befinden sich nicht in der Umgebung.  

 
1.1.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentra-

le Orte im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des Raumord-
nungsgesetzes  

 
Das Vorhaben liegt nicht in einem Gebiet mit hoher Bevölke-
rungsdichte und stellt ebenfalls keinen zentralen Ort nach § 
2 Abs. 2 Nr. 2 Raumordnungsgesetz dar. 

 
1.1.11 In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, 

Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die von 
der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als 
archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden 
sind  

 
Es befindet sich keins der o. g. Schutzgüter auf dem be-
troffenen Grundstück. 

 
1.2 Prüfungsergebnis bzgl. der Kriterien gemäß Nr. 2.3 der Anlage 

3 UVPG (1. Stufe)  
In der ersten Stufe der überschlägigen standortbezogenen 
Prüfung im Einzelfall wurde festgestellt, dass keine besonde-
ren örtlichen Gegebenheiten vorliegen. Die zweite Prüfungs-
stufe gemäß § 7 Absatz 2 UVPG kann daher entfallen. 

 
2. Gesamtergebnis der standortbezogenen Vorprüfung des 

Einzelfalls nach § 7 UVPG  
Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 UVPG i. V. 
m. § 5 UVPG hat nach überschlägiger einstufiger Prüfung unter Be-
rücksichtigung der einschlägigen Kriterien nach Anlage 3 UVPG erge-
ben, dass durch das beantragte Vorhaben keine besonderen örtlichen 
Gegebenheiten vorliegen, so dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 Satz 1 
UVPG, § 7 Abs. 3 UVPG). 
 
Das Ergebnis der standortbezogenen Vorprüfung ist gemäß § 5 Abs. 2 
Satz 1 UVPG öffentlich bekannt zu machen. 
 
 
Wunsiedel, den 20.06.2025 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
   

gez. Sellnow, GBL 4 
 
 
 

Nr. 69 
 
Verwaltungsgemeinschaft Schirnding 
 

Bekanntmachung  
 

der Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Schirnding 
für das Haushaltsjahr 2025 

 
I. 

 
Auf Grund von Art. 8 Abs. 2 und Art. 10 Abs. 2 der Verwaltungsge-
meinschaftsordnung in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 und Art. 41 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Verwaltungsgemeinschaft 
Schirnding folgende Haushaltssatzung, die in öffentlicher Sitzung am 

14.04.2025 beschlossen wurde: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.566.000 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit     120.000 € 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wird auf 115.000 € festgesetzt.  
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 

(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 895.200 € fest-
gesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mit-
gliedsgemeinden bemessen. 

 
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßge-

bende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30. Juni 2024 auf 
2.516 Einwohner festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 355,8029 € 

festgesetzt.  
 
(2) Investitionsumlage 
 
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 261.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.  
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 

II. 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat als Rechtsaufsichts-
behörde gemäß Art. 10 Abs. 2 VGemO i. V. m. Art. 40 Abs. 1 
KommZG i. V. m. Art. 71 Abs. 2 GO die erforderliche Genehmigung zu 
§ 2 der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 30. Juni 2025 Nr. 20-
9413 erteilt. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Schirnding in Schirnding öffentlich 
gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der Bekanntmachungs-
verordnung -BekV- zugänglich.  
 
Schirnding, 01. Juli 2025 
Verwaltungsgemeinschaft Schirnding 
 
 

gez. Jürgen Hoffmann, Gemeinschaftsvorsitzender´ 
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Nr. 70 
 
Sparkasse Hochfranken 
 
Aufgebot (Art. 34 ff  AGBGB) 
 
Mit Meldung vom 08.05.2025 wurde uns der Verlust des von der Spar-
kasse Hochfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts, ausgestellten 
Sparkassenbuches Nr. 3386520450 angezeigt. 
 
Der Vorstand hat am 17.06.2025 das Aufgebotsverfahren für dieses 
Sparkassenbuch beschlossen. 
 
Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, 
innerhalb von drei Monaten ab Erlass dieses Aufgebotes sein Recht 
unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, andernfalls wird 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt (Art. 37 AGBGB). 
 
Sparkasse Hochfranken 
 

gez. Maurer, Vorstand 
 
 
 

Nr. 71 
 
Sparkasse Hochfranken 
 
Kraftloserklärung (Art. 39 AGBGB) 
 
Der Vorstand der Sparkasse Hochfranken hat mit Verfügung vom 
18.06.2025 das von derSparkasse Hochfranken, Anstalt des öffentli-
chen Rechts in Hof, ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 3441526971 für 
kraftlos erklärt, nachdem das Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung  
dieses Sparkassenbuches durchgeführt worden ist und Rechte Dritter 
an dem Sparguthaben nicht geltend gemacht wurden.   
 
Sparkasse Hochfranken 
 

gez. Maurer, Vorstand 
 

 


